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Zitat von chemikus08

Ich habe den Thread jetzt nochmal komplett durchgelesen. Sowie Du schreibst haben
die Kollegen ja schon das zweite Staatsexamen. Damit wären sie vollwertige
Lehrkräfte. Nur gibt der Erlass das für Euch nicht her und Ihr seid auch nicht in einer
Mangelsituation. Eine Entfristung ist dann in diesem Fall (NRW schreib ich zur Vorsicht
mal dazu) nur möglich, wenn ein sogenannter Gestaltungsmissbrauch Nähe liegt. Das
ist gemein hin der Fall bei mehr als 10 Verträgen in Folge und einer Arbeitszeit vom
mehr als vier Jahren. In Einzelfällen geben die Bezirksregierungen aber auch schon
vorher nach, wenn vom Schulleiter eine entsprechend positive Bewertung vorliegt.

Darüber hinaus kann ein Anspruch auch dann bestehen, wenn man nicht
vertragskonform eingesetzt wurde, also beispielsweise zusätzlichen
Vertretungsunterricht gegeben hat .

Ja eine Entfristung hatten wir wegen des Gestaltungsmissbrauchs auch gerade durch. Mal
sehen, was mit der anderen Lehrkraft wird. Danke für die ganzen Infos.
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